
Die rot-grüne Bun-

desregierung hatte

bereits am 25. Mai

2005 – zusammen

mit dem Versor-

gungsnachhaltig-

keitsgesetz und dem

3. Versorgungsbe-

richt – die Übertra-

gung der tariflichen

Einmalzahlung in

Höhe von jeweils

300 Euro für die Jah-

re 2005 bis 2007 auf

die Beamtinnen und

Beamten des Bundes

beschlossen. 

D
ie Einmalzahlungen
sollten in Teilbeträgen
für die „aktiven“ Be-
amten des Bundes, ein-
schließlich der zum

DB-Konzern zugewiesenen Be-
amtinnen und Beamten, gezahlt
werden. Die Versorgungsemp-
fänger waren ausgenommen
(wir berichteten).

GDBA fordert Anpassung 
für Beamte und 

Versorgungsempfänger

Verkehrsgewerkschaft GDBA
und dbb hatten die Umsetzung
der Einkommensanpassung für
alle Beamtinnen und Beamten
sowie auch für die Versorgungs-
empfänger gefordert. Das Bun-
desministerium des Innern
(BMI) hatte am 9. Juni 2005 für
den Bereich des Bundes Ab-
schlagszahlungen für den im

Monat Juli 2005 vorgesehen
Teilbetrag der Einmalzahlungen
– also 100 Euro – veranlasst, die
auch unter dem Vorbehalt einer
späteren gesetzlichen Regelung
zur Auszahlung gelangten. Der
Erlass des BMI erfolgte – entge-
gen der seitherigen Verfahrens-
weise – bevor der Bundesrat
über den Gesetzentwurf ent-
schieden hatte.

Die Regelung über die Einmal-
zahlungen wurde – nachdem
wegen der vorgezogenen Neu-
wahl des Bundestages zum 18.
September 2005 eine zügige
Verabschiedung des Strukturre-
formgesetzes nicht mehr zu er-
warten war – in einem neuen Ar-
tikel 7 b „Einmalzahlungsgesetz
2005 – 2007 (EzG 2005)“ im
Entwurf des Versorgungsnach-
haltigkeitsgesetzes aufgenom-
men. Dies erschien schon geset-
zestechnisch unsachgemäß;
schließlich waren die Versor-
gungsempfänger von den Ein-
malzahlungen ausgenommen.
Dieses Gesetzespaket, in dem
auch das Einmalzahlungsgesetz
enthalten war, hatte der Bundes-
rat dann am 17. Juni 2005 abge-
lehnt.

Einmalzahlungen 
endlich

umsetzen

Da eine neue gesetzliche Rege-
lung aufgrund der vorgezoge-
nen Neuwahlen zum Bundestag
nicht mehr herbeigeführt wer-
den konnte, konnten die folgen-
den vorgesehenen Teilbeträge
nicht mehr an die Beamten aus-
gezahlt werden. Denn wegen
fehlender Rechtsgrundlage hat-
te das BMI keine weitere Ab-
schlagszahlung mehr verfügt. 

Nun geht es darum, die Einmal-
zahlungen für die Beamten um-
gehend gesetzestechnisch ein-
wandfrei umzusetzen. Dies hat
zwar der neue Innenminister Dr.
Schäuble signalisiert, die Um-
setzung steht aber weiterhin

Wie das Statistische
Bundesamt in Wies-
baden Ende April
2006 mitteilte, sind
nach vorläufigen Er-
gebnissen der 
Versorgungsempfän-
gerstatistik im Laufe
des Jahres 2005 rund
2600 Beamte und
Richter des Bundes
in Pension gegangen;
das waren vier Pro-
zent mehr als im Jahr
2004. Nach der ak-
tuellen Personal-
standstatistik sank
abermals die Zahl
der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst. 

G
ut 1500 Beamte und
Richter des Bundes
(ohne Bahn und Post)
wurden dabei nach
Vollendung des 65. Le-

bensjahres (Regelaltersgrenze)
in den Ruhestand versetzt (+15
Prozent gegenüber 2004). Im
Jahr 2005 erfolgten damit 59
Prozent aller Pensionierungen
mit Erreichen der Regelalters-
grenze. In 2004 hatte dieser An-
teil noch bei 54 Prozent gele-
gen. Bei der Bahn überwiegen
laut Versorgungsbericht vorzei-
tige Pensionierungen.

Altersteilzeit ist 
weiterhin gefragt
Knapp die Hälfte der Beamten,
die im Jahr 2005 mit 65 in den
Ruhestand gingen, hatte aller-
dings zuvor von der Altersteil-
zeit (§ 72b Bundesbeamtenge-
setz) Gebrauch gemacht. 

Eine so genannte besondere Al-
tersgrenze, wie sie beispielswei-
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aus. Deshalb haben der dbb und
die Verkehrsgewerkschaft
GDBA eine Regelung der Ein-
malzahlung in einem eigenstän-
digen, nicht zustimmungsbe-
dürftigen Gesetz gefordert. Ver-
langt wurde auch eine Einbezie-
hung der Versorgungsempfän-
ger.

Gerechtigkeit zwischen 
den Beschäftigtengruppen 

gefordert

dbb Chef Peter Heesen hat die
Einigung im Tarifstreit des öffent-
lichen Dienstes der Länder als
einen ausgewogenen Kompro-
miss begrüßt. „Endlich ist es ge-
lungen, mit der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) ei-
nen dauerhaft geltenden Tarif-
vertrag zu vereinbaren“, sagte
Heesen am 22. Mai 2006 in Ber-
lin. „Nun muss auch zwischen
den Beschäftigtengruppen Ge-
rechtigkeit hergestellt werden.
Die in Potsdam vereinbarten Re-
gelungen müssen jetzt auch für
die Beamten zum Tragen kom-
men“, forderte der Bundesvor-
sitzende des dbb beamtenbund
und tarifunion. 

Das betreffe die Anpassung der
Arbeitszeit der Beamten an die
der Tarifbeschäftigten sowie die
Übernahme der Vereinbarung
zur Sonderzahlung, sagte Hee-
sen. Ferner müsse auch für Be-
amte gelten, was in Sachen Ein-
malzahlungen und Übertragung
der linearen Einkommenserhö-
hung von 2,9 Prozent für 2008
für die Tarifbeschäftigten verein-
bart wurde. 

Wegen fehlender

Rechtsgrundlage 

hatte das BMI 

keine weitere 

Abschlagszahlung

mehr verfügt.


